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1. Aufbau und Inhalt eines Gutachtens

2. Untersuchungsmethoden

3. Fachinformationssysteme im Internet

Themen
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 Begriffe des §§ 34 ff / 44 f BNatSchG verwenden

 Genehmigungsvoraussetzungen kenntlich machen (Nebenbestimmungen) 

 Quellen benennen, Abweichungen begründen

 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten aufzeigen

 Ggfs. Monitoring vorsehen oder bewusst Ausnahmeverfahren ansteuern

 Problemadäquate Sorgfalt (je gefährdeter die Art, desto aufwändiger)

Grundsätzliche Anforderungen

1. Aufbau und Inhalte eines Gutachtens

 Prüfprotokolle verwenden!
 Keine unnötige Preisgabe sensibler Daten (§ 8 (1) Nr. 4 + § 2 (3) Nr. 1 UIG)

Darstellung nur der für das Projekt relevanten Fundorte      
ggf. schematische Darstellung, schwärzen oder nicht veröffentlichen

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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1. Auftrag / Beschreibung des Vorhabens (relevante Wirkfaktoren)
2. Rechtliche Grundlagen
3. Liste der untersuchten Tier- und Pflanzenarten
4. Untersuchungsmethoden
5. Vorkommen der Arten (mit Bestandskarten)
6. Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
7. Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung (Prüfprotokolle), 

einschl. Art, Ort und Umfang der Maßnahmen, ggf. Monitoring
8. Ggf. Darlegung zwingender Gründe, Alternativenprüfung, 

Erhaltungszustand und Kompensatorische Maßnahmen
9. Zusammenfassung
10. Literatur

Aufbau eines Artenschutzgutachtens

1. Aufbau und Inhalte eines Gutachtens
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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1. Auftrag / Beschreibung des Projektes/Plans (relevante Wirkfaktoren)
2. Rechtliche Grundlagen
3. Betroffene Natura 2000-Gebiete (Schutzzwecke und Erhaltungsziele)
4. Liste der untersuchten FFH-Lebensraumtypen (inkl. charakteristische 

Arten) und FFH-Arten
5. Untersuchungsmethoden
6. Vorkommen der FFH-Lebensraumtypen/-Arten (mit Bestandskarten)
7. Vermeidungsmaßnahmen und Schadensbegrenzungsmaßnahmen
8. Summationswirkung mit anderen Plänen und Projekten
9. Ggf. Darlegung zwingender Gründe, Alternativenprüfung und 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen
10. Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung (Prüfprotokolle), 

einschl. Art, Ort und Umfang der Maßnahmen, ggf. Monitoring
11. Zusammenfassung
12. Literatur

Aufbau einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung

1. Aufbau und Inhalte eines Gutachtens
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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 Bestandserfassungen vor Ort (Regelfallvermutung):
- bei „ernst zu nehmenden Hinweisen“ auf Vorkommen planungsrelevanter 

Arten im Wirkbereich der Planung/des Vorhabens

 Datenquellen für „ernst zu nehmende Hinweise“:
- Auswertung vorhandener Erkenntnisse und der Fachliteratur
1.) Fachinformationssysteme LANUV (Geschützte Arten NRW, @LINFOS)
2.) Abfrage bei Naturschutzbehörden, Biostationen, Naturschutzverbänden

Wann muss kartiert werden?

 Regel: Je bedeutender LRT/Art und je gravierender die zu erwartenden
Beeinträchtigungen  umso größerer Untersuchungsaufwand 

 aber: Es ist nicht erforderlich, das floristische und faunistische Inventar 
des Gebietes flächendeckend und umfassend zu ermitteln. 
(BVerwG, Urteil v. 12.3.2008, 9 A 3.06, Rn. 77, A44/Hessisch-Lichtenau)

Methodik + Untersuchungstiefe unterliegen Verhältnismäßigkeit

2. Untersuchungsmethoden
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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 artspezifische Erfassungsmethoden für 184 planungsrelevante Arten       

Wie muss kartiert werden?

2. Untersuchungsmethoden
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

 Leitfaden „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung 
in NRW“

- Methodenstandards für Bestandserfassung und Monitoring

 Auftragnehmer: FÖA Landschaftsplanung GmbH, Trier

 Einführung durch MKULNV per Runderlass v. 09.03.2017

 FIS „Geschützte Arten in NRW“
pdf Datei  Downloads

 Evaluierung und Fortschreibung in 2021
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 Keine Bestandserfassungen vor Ort (im Einzelfall):
- wenn allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und 

Habitatansprüchen vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten         
sichere Rückschlüsse auf Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten    
zulassen. 

- In "Bagatell-Fällen" (z.B. bei "unproblematischen" Lebensräumen) 
ggfs. nur Expertenbefragung (z.B. Biologische Stationen) und 
kombinierte Potenzial-Risiko-Analyse (d.h. keine spezielle Kartierung).

- Prognosewahrscheinlichkeiten, „worst-case-Betrachtungen“ zulässig, 
sofern sie geeignet sind, den Sachverhalt angemessen zu erfassen. 
Wenn von konkreten Bestandserfassungen vor Ort keine neuen 
Erkenntnisse zu erwarten sind, müssen sie nicht durchgeführt werden. 
Untersuchungen quasi „ins Blaue hinein“ sind nicht veranlasst 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9 A 14.07, „A 30/Bad Oeynhausen“)

Wann muss nicht kartiert werden?

2. Untersuchungsmethoden
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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„worst-case“-Betrachtung (ungünstigster Fall)

 Grundprinzip der worst-case-Betrachtungen:
- konservative Form der Risikoabschätzung über Analogieschlüsse
- die „im Zweifelsfall verbleibenden negativen Auswirkungen des 

Vorhabens“ werden unterstellt 
 worst-case-Betrachtungen sind grundsätzlich zulässig

(vgl. BVerwG, Urteil v. 17.1.2007, 9 A 20.05, „A 143/Westumfahrung Halle“)

 Problematische Folgen bei konsequenter Umsetzung:
- im Zweifel LRT/Arten prüfen, die gar nicht vorkommen
- im Zweifel nicht erforderliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
- im Zweifel Ausnahmeverfahren durchführen

2. Untersuchungsmethoden

 worst-case-Betrachtungen sind nur für „Notfälle“ geeignet
(z.B. Termindruck, Entscheidung im Winter)

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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 Beurteilungsspielräume (Prärogative = „Vorrecht eines Monarchen“):
- werden den Behörden zum Teil von den Gerichten eingeräumt
- betrifft behördliche Entscheidungen mit prognostischen Elementen
- v.a. bei fehlenden fachlichen Standards, Fachkonventionen
- Konsequenz: Begrenzung der gerichtlichen Kontrolltiefe

 Von den Gerichten anerkannte Bereiche (u.a.):
- Bestandserfassung (u.a. Kartiermethodik, Ansprache von LRT)
- Bestandsbewertung (u.a. Quantifizierung möglicher Betroffenheiten)
- Beurteilung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes
- Eignung/Wirksamkeitsbewertung von Kohärenzsicherungsmaßnahmen
- Tötungsverbot (signifikant erhöhtes Tötungsrisiko)

Einschätzungsprärogative

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

2. Untersuchungsmethoden

 Aber: Keine Beurteilungsspielräume, sofern allgemein anerkannte 
Methodenstandards existieren! (Einschätzungsprärogative = Null)
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FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“

 Internet:
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/ 

 LANUV-homepage:
 Infosysteme und Datenbanken  Naturschutz  Artenschutz 
 „Geschützte Arten in NRW“

Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung

3. Fachinformationssysteme im Internet
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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1. Button „Planungsrelevante Arten“ anklicken

2. Button „Vögel“ anklicken

3. Auf Artnamen klicken
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 Aufbereitung:  Steckbriefe, Schutzziele, Literatur
 für alle planungsrelevanten Arten in NRW

16

 Aufbereitung:  Fortpflanzungs-/Ruhestätten, 
lokale Population, Habitatanforderungen 

 für 108 planungsrelevanten Arten in NRW
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 NEU: höhere Genauigkeit durch 
Messtischblatt (MTB)-Quadranten 

20

 Liste aller planungsrelevanten Arten im MTB-Quadrant
 Ampelbewertung des Erhaltungszustandes in der    

biogeografischen Region (NRW)
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 Differenzierte Auswertung nach 24 Lebensraumtypen
 Daten-Ausgabe als Excel-Tabelle

22
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 Differenzierte Auswertung nach Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
und Nahrungshabitaten

24

Fundortkataster @LINFOS  NEU!!!

 Intranet (LDS): 
https://www.naturschutzinformationen.nrw.de/coyo/login

 LANUV-homepage:
 Infosysteme und Datenbanken  Naturschutz  Allgemein 
 @LINFOS Landschaftsinformationssammlung

 Datenabfrage beim LANUV per e-mail:
 datenabgabe.naturschutz@lanuv.nrw.de

Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung

 @LINFOS-Daten … ersetzen keine Kartierungen !
… liefern nur Hinweise, die zu überprüfen sind!

3. Fachinformationssysteme im Internet
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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1. „Karteninhalt“ 
anklicken

1. „1/7 Schutzgebiete“     
anklicken

2. „Schutzgebiete“ 
inaktiv setzen
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3. „Planungsrelevante Arten“   
aktiv setzen

4. alle anderen ohne Haken!

1. „5/7 Fundorte“      
anklicken    

2. „Fundorte“ 
aktiv setzen

5. Menüfenster durch
Anklicken schließen

1. Button „Globus“ anklicken

ODER:

5. Adresse, Flurstück 
o.a. angeben

ODER:
4. Suchthema „Adresse und    

Ortssuche“ anklicken    

2. Button „Vergrößern“ anklicken

3. Zielbereich mit Mauszeiger
eingrenzen
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1. Button „Werkzeug“ anklicken

3. mit Mauszeiger Fundpunkt    
anklicken      

2. Button „i“ (Info) anklicken
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1. Button „Werkzeug“ anklicken

2. Button „Auswahlkasten“ anklicken
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3. mit Mauszeiger Kasten um   
Zielbereich ziehen

5. „Objektreport“  
anklicken

4. Geometrie 
exportieren
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